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Zitat von Valerianus

Das ist höchstrichterlich anders entschieden:

Das von dir verlinkte Urteil - welches mir bekannt ist und ich häufig genug hier selbst zitiert
hatte - steht zu meiner Aussage in keinerlei Widerspruch. Die Leitungsaufgaben gelten i.d.R. als
unteilbare Aufgaben, die dann überproportional notwendige Ermäßigung von teilbaren
Aufgaben zum Ausgleich der Teilzeitquote muss dann an anderer Stelle vorgenommen werden.
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